
 

 

 

Maßnahmen zur Wiederaufnahme des Vereinssports im Segelclub 

Hochheim e. V. unter Einhaltung der Vorschriften zur Eindämmung 

der Corona-Pandemie  

Ab 1. Juli 2020 gilt:  

o Auf dem gesamten Vereinsgelände, inklusive Steg und 
Clubräumen, sind die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln 
einzuhalten, die Nutzung eines Mund- und Nasenschutzes ist 
empfehlenswert.  
 

o Das Segeln auf privaten Booten und Clubbooten gemäß der 
SCHo-Charterbedingungen ist erlaubt, sofern die gesetzlichen 
Vorgaben des Landes Hessen zur Bekämpfung des Corona-Virus 
(siehe oben) beachtet werden. Hierbei ist allerdings 
sicherzustellen, dass die Benutzung der Clubboote durch eine 
neue Crew frühestens am nächsten Tag erfolgt. 
 

o Am Steg dürfen maximal 3 Boote gleichzeitig liegen. 

o Das Betreten des Vereinshauses darf ausschließlich zur Nutzung 
der Toilette, Wasch- und Duschraum und der Takelkammer 
erfolgen. Der Küchenbereich sowie Gesellschafts- und 
Gemeinschaftsräume bleiben geschlossen. 
 

o Die Benutzung der Terrasse mit bis zu 10 Personen ist gestattet. 
Ebenso ist es erlaubt Getränke (gegen Bezahlung) zu entnehmen, 
allerdings ausschließlich komplette Flaschen, das gilt auch für 
Wein und Wasser!  
 

o Alle gesetzlichen und behördlichen Auflagen sind zu beachten und 
haben Vorrang vor den hier festgesetzten Regeln. 

 

Der Vorstand 

Segelclub Hochheim e.V. 


